
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/5/23 7Ob535/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1991

Norm

ABGB §1330 A

StGB §111 Abs1

Rechtssatz

Die Eignung, den Betro3enen verächtlich zu machen, besteht, wenn dieser in seinem sittlichen Wert vermindert wird,

während die Eignung ihn herabzuwürdigen gegeben ist, wenn er "dadurch in einen Gegensatz zu den Anforderungen

gestellt wird, die dessen besondere Lebensaufgaben an ihn stellen". Es kommt bei einem derartigen Vorwurf auf die

besonderen Begleitumstände an. Maßgebend sind dabei keineswegs die Anschauungen der Gesellschaftskreise, in

denen sich der Angegri3ene bewegt. Allerdings stellt die ö3entliche Meinung aber auch nicht an alle Personen gleiche

Anforderungen. So kann insbesondere die Stellung des Beleidigten wesentlich für die Beurteilung sein, ob die

Allgemeinheit größere oder geringere Anforderungen an den Betroffenen stellt.
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